
   

 
 

 

Öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses 

am Mittwoch, 22.07.2020, 18:00 Uhr 

im Ratssaal 

 

ÖFFENTLICHE TAGESORDNUNG 
 

 

 1   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, Protokoll 
  

 2   Stadtpark und Hofgartenpark 

1. Detaillierte Vorstellung Planungen im Bereich Stadtpark 

2. Beauftragung einer Feinplanung 
  

 3   Jahresbericht Bürgerbusverein 
  

 4   Bedarfsplanung Kindergarten - Vorberatung 
  

 5   Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021 
  

 6   Essenspreiserhöhung im Kindergarten und an den Schulen 
  

 7   Beauftragung einer Organisationsuntersuchung 
  

 8   Weiterführung Hofgartentreff - Vorberatung 
  

 9   Verschiedenes 
  

 10   Anfragen 
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Stadtkämmerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 

40/515/2020/1/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

20.04.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   

01.07.2020 Verwaltungsausschuss Ö Vorberatung   

22.07.2020 Verwaltungsausschuss Ö Vorberatung   
   
 

 

TOP: 2   Stadtpark und Hofgartenpark 

1. Detaillierte Vorstellung Planungen im Bereich Stadtpark 

2. Beauftragung einer Feinplanung 

 
Ausgangssituation: 
Am 20.04.2020 hat das Planungsbüro freiraumwerkstadt dem Gemeinderat das entwickelte 
Grobkonzept für die Bereiche Stadtpark, Hofgartenpark und Reithof vorgestellt. Zur 
Erarbeitung dieses Grobkonzeptes waren viele Monate Grundlagenermittlung und 
Datenerfassung erforderlich mit Abstimmung und Einbeziehung weiterer Fachleute wie 
Baumpfleger, Landesdenkmalamt, Archiv des Hauses Königsegg und Ökologen. Diese 
Vorstellung sollte für den Gemeinderat nur als ersten Überblick dienen. Die detaillierten 
Vorstellungen und Planungen wurden zur Vorberatung in die Ausschüsse verwiesen.  
 
Mit dem Planer wurde besprochen, dass es zur weiteren Beratung sinnvoll ist, die gesamte 
große Parkanlage in mehrere kleinere Teilbereiche aufzugliedern, die jeweils in einer 
Vorberatung separat vorgestellt werden.  
 
Am 01.07.2020 wurde über den Hofgartenpark und die Minigolfanlage beraten.  
 
Nun soll noch vor der Sommerpause über den anderen Teil des Parks beraten werden, so dass 
das Planungsbüro bis zu den nächsten Sitzungen Ende September an der Feinplanung arbeiten 
kann und diese Zeit effektiv genutzt werden kann.  
 
Im Grobkonzept ist zur Bestandssituation im Stadtpark folgendes stichpunktartig ausgeführt: 
 

- fehlende Auftaktsituation 
 

- keine Sichtbeziehungen 
 

- Vielzahl an Wegen, diese sind zum Teil auch sehr steil und mit Stufen versehen 
 

- fehlende Nutzbarkeit der Grünflächen 
 

- fehlende hochwertige Aufenthaltsflächen 
 

- keine Hierarchie der Wegenutzung (Haupt- und Nebenwege, Radwege…) 
 
Die Zielplanung für diesen Bereich sieht folgendes (ebenfalls stichpunktartig) vor:  
 

- Öffnen der Blickbeziehungen  
 

- Entwicklung von barrierearmen Routen 
 

- Belebung der Flächen durch Nutzungsangebote 
 

- Erlebbarkeit des Parks für alle Besucher (flanieren, in der Sonne sitzen, Blicke 
schweifen lassen, Geschichte spüren, Pflanzen betrachten, joggen, Leute treffen, für 
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sich sein, picknicken, auf der Wiese liegen, Kulturveranstaltungen…) 
 

- Vernetzung von Stadt und Park 
 

- Festlegung von Bäumen, die bei Abgang nicht ersetzt werden 
 

- Festlegung von künftigen Baumstandorten 
 

- Gewährleistung der Pflege 
 
Der beauftragte Planer wird die Grobplanung im Bereich Stadtpark in der Sitzung detaillierter 
vorstellen. Die Vorstellung am 20.04.2020 diente nur dem ersten Gesamtüberblick.  
 
Ziel der Beratung ist, dass das Planungsbüro aus dieser Vorberatung Wünsche und 
Vorstellungen des Gremiums als Grundlage für die Feinplanung zusammenstellen kann. Sofern 
das Gremium zustimmt, würde das Planungsbüro die Feinplanung dann bis voraussichtlich 
September erarbeiten. Die Kosten und Arbeiten für diese Feinplanung sind bereits im 
bisherigen Auftrag enthalten.  
 
Zudem würde in einem nächsten Schritt noch die Abstimmung des Grobkonzeptes mit dem 
Landesdenkmalamt erfolgen. Diese Abstimmung ist eine wichtige Grundlage für die weiteren 
Planungsschritte.  
 

 
Beschlussantrag: 
Das Planungsbüro wird auf der Grundlage des Grobkonzeptes beauftragt, eine 
Feinplanung für den Bereich Stadtpark zu erstellen.  
 

 
Anlagen:  
Auf die Unterlagen aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 01.07.2020 wird 
verwiesen.  
 
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 14.07.2020 
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Hauptamt Brigitte Thoma Vorlagen-Nr. 20/164/2020 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

22.07.2020 Verwaltungsausschuss Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 5   Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 

2020/2021 

 
Ausgangssituation: 
Die Kindergartenbeiträge wurden zuletzt 2019 für das aktuelle Kindergartenjahr angepasst.  
 
In diesem Jahr wurden die „Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021“ am 
1. Juli herausgegeben. Diese zeitliche Verzögerung ist den weitreichenden Einschränkungen 
durch die Coronapandemie mit KiTa-Schließungen, Notbetreuung und reduziertem 
Regelbetrieb geschuldet. Mit dem in Baden-Württemberg zum 29. Juni 2020 gestarteten 
„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ konnte die gemeinsame Empfehlung nun doch 
noch erfolgen. 
 
Insgesamt wird eine moderate Erhöhung von 1,9 Prozent vorgeschlagen. Dies unter 
Berücksichtigung der Einschränkungen, aber auch der steigenden Personal- und Sachkosten, 
besonders zur Bewältigung der weitergehenden Hygieneanforderungen. 
 
Die neuen Elternbeiträge können den beiliegenden Empfehlungen bzw. der beigefügten 
Tabelle entnommen werden. Diese führt neben den Elternbeiträgen der städtischen 
Einrichtungen bereits die Elternbeiträge der kirchlichen und freien Träger auf. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass deren Gremien, wie in den vergangenen Jahren auch, die 
gemeinsamen Empfehlungen umsetzen. 
 
Elternbeiträge für Regelkindergarten (Grundbetrag)  
Momentan beträgt der Elternbeitrag im Regelkindergarten gemäß den Empfehlungen bei 11 
Monatsbeiträgen 128,00 €. Der Beitrag soll für das Kindergartenjahr 2020/2021 bei 11 
Monatsbeiträgen auf 130,00 € erhöht werden. Die Berechnung für die verschiedenen 
Betreuungsformen kann der beiliegender Elternbeitragstabelle 2020/2021 entnommen 
werden. Hierfür ist der Elternbeitrag für den Regelkindergarten die Berechnungsgrundlage  
 
Elternbeiträge für Kinderkrippen (Betreuungszeit 6 Stunden/Tag)  
Bisher beträgt der Grundbetrag bei einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahre 376,00 € bei 
11 Monatsbeiträgen. Dieser soll auf 384,00 € angehoben werden.  
Ausgangslage für die Berechnung der Krippenbeitragssätze ist eine Betreuungszeit von 6 
h/Tag. Für andere Betreuungszeiten werden die Elternbeiträge für die Krippen entsprechend 
der Betreuungsdauer analog berechnet.  
 
Halbtagsbetreuung  
Bei Halbtagsbetreuung wird der Elternbeitrag mit einem Abschlag von 25 % berechnet.  
 
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 6 oder VÖ 7 Stunden/Tag, >30 Stunden/Woche) 
und Ganztagesbetreuung (> 35 Stunden/Woche)  
Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 6 Stunden wird weiterhin auf die empfohlenen 
Beiträge ein Zuschlag von 25 % erhoben. Die Berechnung der Elternbeiträge für VÖ / Stunden 
und die Ganztagesbetreuung erfolgt dann auf Basis der Beiträge für VÖ 6 Stunden 
 
Weitere Erläuterungen entnehmen sie den beigefügten gemeinsamen Empfehlungen vom 
01.07.2020. 
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Beschlussantrag: 
Der Verwaltungsausschuss beschließt für die städtischen Kindergärten die 
Anpassung der Elternbeiträge entsprechend den gemeinsamen Empfehlungen der 
Kirchen und der Kommunalen Landesverbände für das Kindergartenjahre 2020/2021 
vom 01.07.2020. 
 

1. Der Elternbeitrag für die Regelbetreuung berechnet auf 11 Beitragsmonate 
als Basisbetrag für das Kindergartenjahr 2020/2021 wird auf 130,00 € 
erhöht 

2. Der Elternbeitrag für die Kinderkrippe berechnet auf 11 Beitragsmonate als 
Basisbetrag für eine Betreuungszeit von 6 Stunden/Tag für das 
Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt 384,00 € 

3. Der Zuschlag für verlängerte Öffnungszeiten beträgt 25%. Der Zuschlag für 
unter dreijährige in altersgemischten Gruppen und bei Kindern mit 2 Jahre 
und 9 Monaten in den VÖ- und Regelgruppen beträgt 100%. 

4. Der Abschlag für die Halbtagsbetreuung beträgt 25% 
  
 

 
Anlagen: 
Gemeinsame Empfehlungen Kirchen und Kommunale Landesverbände vom 01.07.2020 
Aufstellung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021 in Aulendorf 
 14.07.2020 
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 14.07.2020 
 
 



Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021 in Aulendorf (Krippe)

Krippengruppe mit Halbtagsbetreuung mit 11 Monatsbeiträgen (4,5 Stunden)

(Monat August ist beitragsfrei) 2019/2020 neu!
Aufname 

möglich ab

Kind/Familie 

unter 18 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Krippe Villa Wirbelwind 1 J. 1 282 288 €

2 209 213 €

3 142 144 €

4 und mehr 56 57 €

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 11 Monatsbeiträgen (6 Stunden)

(Monat August ist beitragsfrei)

Aufname 

möglich ab

Kind/Familie 

unter 18 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Krippe Villa Wirbelwind 1 J. 1 376 384 €

2 279 285 €

3 190 193 €

4 und mehr 75 76 €

Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 11 Monatsbeiträgen (7 Stunden)

(Monat August ist beitragsfrei)

Aufname 

möglich ab

Kind/Familie 

unter 18 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Krippe Villa Wirbelwind 1 J. 1 438 448 €

2 325 332 €

3 221 225 €

4 und mehr 87 88 €

Krippengruppe mit Ganztagesbetreuung (NUR Montag-Donnerstag) mit 11 Monatsbeiträgen 

(Monat August ist beitragsfrei)

Aufname 

möglich ab

Kind/Familie 

unter 18 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Beitrag Alter   1 

- U 3 Jahre

Krippe Villa Wirbelwind 1 J. 1 476 486 €

2 353 361 €

3 240 244 €

4 und mehr 95 96 €

.

pro Tag (Mo-Fr)

61,12 €

24,07 €

57,00 €

38,60 €

76,80 €

pro Tag (Mo-Fr)

57,60 €

42,75 €

28,95 €

11,40 €

15,20 €

pro Tag (Mo-Fr)

66,50 €

45,03 €

17,73 €

90,25 €

pro Tag (Mo-Do)

121,60 €

89,60 €





GEMEINDETAG 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
 
 
Panoramastraße 31 
70174 Stuttgart 
Steffen Jäger 

STÄDTETAG 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
 
 
Königstraße 2 
70173 Stuttgart 
Michael Link 

4 Kirchen Konferenz 
über Kindergartenfragen  
 
Alois-Eckert-Straße 6 
79111 Freiburg  
Dr. Regina Kebekus 
Vorsitz 2020 

 
 
 
 
An die Mitgliedstädte und -gemeinden 
 
 
 
 
         Stuttgart, 01. Juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Elternbeiträge in Kindertagesstätten 
Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2020/2021 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Vertreter des Gemeindetages, Städtetages und der Kirchen in Baden-Württemberg haben 
sich in enger Abstimmung in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Frage befasst, in 
welcher Weise eine Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlung zur Festsetzung der 
Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/21 erfolgen kann.  
 
Angesichts der zwischenzeitlich sehr weitreichenden Einschränkungen für den Betrieb der 
Kindertageseinrichtungen war eine Festlegung für eine Empfehlung bis zuletzt jedoch nicht 
vernünftig möglich. Mit dem in Baden-Württemberg zum 29. Juni 2020 gestarteten 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist aus unserer Sicht nun aber eine hinreichend 
belastbare Grundlage gefunden, um eine Empfehlung aussprechen zu können. Angesichts 
der nach wie vor durch die Pandemie beeinträchtigten Lage kann eine solche Empfehlung 
allerdings nur für das Kindergartenjahr 2020/2021 erfolgen. 
 
Dabei gehen wir davon aus, dass es den Einrichtungen zunehmend gelingen wird, den 
teilnehmenden Kindern den zeitlichen Betreuungsrahmen anzubieten, der auch vor Beginn 
der pandemiebedingten Einschränkung möglich war. Sollte dies im Einzelfall nicht gelingen 
können, wäre von den Trägern zu erwägen, den zu erhebenden Elternbeitrag dann im 
Verhältnis zum angebotenen Betreuungsumfang anzupassen.  
 
Damit gewährleisten die Träger auch in Zeiten einer solch einschneidenden Pandemie ein 
bedarfsgerechtes und qualitativ beachtliches Angebot der Kinderbetreuung und zugleich der 
frühkindlichen Bildung und leisten damit einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Stabilisierung in der jetzigen Krisenzeit. Die Sicherstellung dieses Angebots beansprucht die 
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Träger jedoch nicht nur in einem hohen Maße organisatorisch, sondern schlägt durch 
steigende Personal- und Sachkosten, besonders zur Bewältigung der Hygieneanforderungen, 
auch finanziell zu Buche. Hinzu kommen die allgemeinen Kostensteigerungen, die unabhängig 
von der Corona-Pandemie zu verzeichnen sind.  
 
Die Vertreter des Gemeindetages, Städtetages und der Kirchen haben sich vor diesem 
Hintergrund darauf verständigt, diese Kostensteigerung zumindest zu einem gewissen Teil 
auch bei ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2020/2021 zu berücksichtigen und empfehlen eine Erhöhung der 
Elternbeiträge pauschal um 1,9 Prozent.  
 
Diese moderate Erhöhung bleibt bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, 
um so zwar einerseits die Einnahmeausfälle nicht zu groß werden zu lassen, andererseits aber 
auch die Eltern nicht über Gebühr zu belasten. Demnach ist es angesichts der erheblich 
rückläufigen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand wie auch der Kirchen geboten, eine 
ansteigende Kostenentwicklung mit einer moderaten Anpassung der Elternbeiträge zu 
begleiten. Dies insbesondere deshalb, weil die Kommunalen Landesverbände und die Kirchen 
in Baden-Württemberg grundsätzlich einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch 
Elternbeiträge anstreben.  
 
Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird daher 
empfohlen, den Elternbeitrag wie folgt festzusetzen: 
 
 
 

1. Beiträge für Kindergärten 
 
 Kiga-Jahr 2020/21 

 12 Mon. 11 Mon.* 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind** 

 

 

119 € 

 

130 € 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

92 € 

 

100 € 

für ein Kind aus einer Familie mit  

drei Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

61 € 

 

67 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier 
und mehr Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

20 € 

 

22 € 
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2. Beitragssätze für Krippen 
 
 Kiga-Jahr 2020/21 

 12 Mon. 11 Mon.* 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind** 

 

 

352 € 

 

384 € 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

261 € 

 

285 € 

für ein Kind aus einer Familie mit  

drei Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

177 € 

 

193 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier 
und mehr Kindern** unter 18 Jahren 

 

 

70 € 

 

76 € 

 
 
*  Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet. 
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 
Diese Sätze gelten im kirchlichen Bereich als Landesrichtsätze. 
 
 
 
3. Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten/Halbtagskindergarten, Betreuung von 
unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen 

 
 
Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend sechs Stunden) kann für die 
festgelegten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei Halbtagsgruppen eine 
Reduzierung von bis zu 25 % gerechtfertigt sein.  
  
Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der  
Betriebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz 
unbesetzt bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Festlegungen der 
Elternbeiträge für Kinderkrippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem 
Beitrag in Regelgruppen gerechtfertigt.  
  
Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme von unter 3-
jährigen Kindern in eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit).  
 
Basis für die Zu- und Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter bzw. 
reduzierter Aufwand vorhanden ist.  
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4. Sonstige Angebotsformen  
 
Für sonstige Angebotsformen (insbesondere Ganztagesbetreuung) erfolgt keine landesweite  
Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge.  
 
 
 
5. Staffelung der Elternbeiträge  
 
Die Berechnung der Elternbeiträge im Land Baden-Württemberg erfolgt einheitlich nach der 
sog. familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis 
zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Pflegekinder werden nur bei 
Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.  
 
Zur Definition des Familienbegriffs in diesem Sinne erreichen uns immer wieder Anfragen, 
beispielsweise ob sog. Zählkinder einzubeziehen sind. Für die aktuell diskutierte Anpassung 
der Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge für das Jahr 2019/2020 wird vorgeschlagen, 
bei der Staffelung auf den Familienhaushalt abzuheben und dies analog der steuerrechtlichen 
Zuordnung und der Rechtsprechung des BFH (Urteile vom 14. November 2011, X R 24/99; 
vom 15. Juli 1998, X B 107/97; vom 14. April 1999, X R 11/97) wie folgt zu konkretisieren:  
 
Bei der Sozialstaffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie 
(Familienhaushalt) sind Kinder nur in folgenden Fällen zu berücksichtigen:  
 

- Wenn sie in der Familienwohnung (in der Regel Hauptwohnsitz) leben, wobei eine 
zeitweilige auswärtige Unterbringung zur Schul- oder Berufsausbildung die 
Haushaltszugehörigkeit in der Regel nicht unterbricht, wenn dem Kind im Elternhaus 
ein Zimmer zur Verfügung steht und es regelmäßig an den Wochenenden 
zurückkommt. Demgegenüber reicht ein Aufenthalt nur in den Ferien oder im Urlaub 
nicht aus.  
 

- Kinder, die dem Familienhaushalt nicht zuzurechnen sind, werden auch dann 
nichtberücksichtigt, wenn für diese Kinder von dem im Haushalt Lebenden 
Unterhaltsleistungen erbracht werden.  

 
Kinder getrenntlebender Eltern, denen das Sorgerecht gemeinsam zusteht, sind im Regelfall  
dem Haushalt zuzuordnen, in dem sie sich überwiegend aufhalten und wo sich der Mittelpunkt 
ihres Lebens befindet. In Ausnahmefällen kann auch eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu den 
Haushalten beider Eltern bestehen, wenn in beiden Wohnungen entsprechend ausgestattete 
Unterkunftsmöglichkeiten für das Kind vorhanden sind, die regelmäßig vom Kind besuchten 
Einrichtungen von beiden Wohnungen aus ohne Schwierigkeiten für das Kind zu erreichen 
sind und es sich in beiden Haushalten in annähernd gleichem Umfang aufhält.  
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 6. Individuelle Festlegung der Elternbeiträge vor Ort  
 
Wie bislang sind die vorgenannten, gemeinsam von den vier Kirchen in Baden-Württemberg,  
den kirchlichen Fachverbänden und den Kommunalen Landesverbänden empfohlenen 
Beiträge für die Kommunen als Träger von Kindertagesstätten nicht bindend. Es steht jeder 
Kommune frei, örtlich andere, auch einkommensabhängig gestaffelte Elternbeiträge 
festzulegen. Wir empfehlen jedoch, auch in diesen Fällen eine einheitliche Festsetzung im 
Stadtgebiet anzustreben.  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
gez. 
Roger Kehle 
Präsident 

 
 
gez. 
Gudrun Heute-Bluhm  
Oberbürgermeisterin a. D. 
Geschäftsführendes Vor- 
standsmitglied 

 
 
gez. 
Dr. Regina Kebekus 
Vorsitzende der  
4 Kirchen Konferenz über 
Kindergartenfragen für das 
Jahr 2020 
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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 10/186/2020 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

22.07.2020 Verwaltungsausschuss Ö Entscheidung   

01.07.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 2  7   Beauftragung einer Organisationsuntersuchung 

 
Ausgangssituation: 
Die Verwaltung der Stadt Aulendorf ist derzeit dreigliedrig in Hauptamt (12 Mitarbeiter), 
Kämmerei (14 Mitarbeiter) und Bauamt (9 Mitarbeiter) strukturiert. Insgesamt sind 
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kernverwaltung beschäftigt. 
 
Die Stadt Aulendorf hat aufgrund ihrer Finanzsituation in den Jahren 2008 ff im Rahmen eines 
Personalabbaukonzeptes Stellenanteile im gesamten Bereich (mit Ausnahme der 
Betreuungseinrichtungen) reduziert. In den vergangenen Jahren sind weitere Aufgaben 
hinzugekommen, die von der Verwaltung übernommen werden müssen. Des Weiteren wurden 
aufgrund der positiven Entwicklung der Stadt Aulendorf wieder verstärkt Aufgaben im Bereich 
der Daseinsvorsorge und des Tourismusbereichs übernommen und teilweise Stellen 
geschaffen. 
 
Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung ist zu 
überprüfen, ob an der bisherigen Aufbaustruktur festgehalten werden soll und ob 
Anpassungen im Bereich des Personalbedarfs erforderlich sind. 
 
Die Firma Allevo Kommunalbedarfsberatung wurde um Abgabe eines Angebotes für eine 
Organisationsberatung und einer Personalbedarfsermittlung gebeten. Das Angebot liegt der 
Beratungsvorlage bei. 
 
Die Organisationsberatung umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen: 

- Aufarbeitung des Istzustandes 

- Struktur der Stadt Aulendorf mit demografischer Entwicklung als Rahmenbedingung für 

die örtliche Verwaltung 

- Qualitative Betrachtung der Personalkenndaten 

o Altersstruktur 

- Gezielte Aufbereitung des Personalbedarfs innerhalb aller Aufgabengruppen (SOLL-IST 

Abgleich) 

- Aufgabenverteilung (Geschäftsverteilung) und Vertretungsregelung 

- Digitale Zusammenstellung über alle Stellenbeschreibungen (Grundlage für die 

Erarbeitung veränderten Stellenzuschnitte (SOLL) und die Personalbedarfsbemessung) 

- Betrachtung der einzelnen fachlichen Bereiche 

- Gezielte Betrachtung der einzelnen Teilaufgaben 

- Ermittlung des Personalbedarfs über 

o eigene Projektwerte 

o vergleichende Kennzahlen 

o interkommunalen Vergleich 

o Kennzahlen verschiedener Rechnungshöfe und Institutionen 

- Vorschläge zur Verbesserung der Organisationsstruktur 

- Führung/Führungssystem 

- Bürgerservice 

- Organisationskultur 

- EDV-Einsatz/Anwendung 
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- Gremienarbeit 

- Verwaltungsmodernisierung 

- Datenschutz 

- Allgemeine organisatorische Optimierung 

- Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit 

- Außenwirkung/Image 

o Telefon 

o Beschreibung von Schwachstellen 

- Vorschlag zur Neukonzeption (SOLL) 

 
Mit der Beauftragung der Organisationsberatung nach Modul 1 ist die 
Personalbedarfsermittlung nach Modul 2 bzw. Modul 3 enthalten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Modul 1 des Angebotes, Organisationsberatung, an die Firma 
Allevo zum Angebotspreis von 28.798 €/brutto zu vergeben.  
 

 
Beschlussantrag: 
Die Firma Allevo Kommunalberatung wird gem. ihrem Angebot mit der Erstellung einer 
Organisationsberatung für die Kernverwaltung (Modul 1) beauftragt.  
 

 
Anlagen: 
Angebot der Firma Allevo vom 29.04.2020 
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 14.07.2020 
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